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über die Änderung der 
allgemeinen Bauartgenehmigung 
vom 7. November 2018 
 

 

Z-14.4-630  22. März 2019   
7. November 2023  

IBT Ingenieurbüro für 
BefestigungsTechnik GmbH 
Hinter den Zäunen 14 
56651 Niederzissen 
 
 
  

 

  

Geschraubte Verbindungen in Konsolbefestigungen und Anschlusspunkten der IBT 
Fassadensysteme  

 
Dieser Bescheid ändert die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-14.4-630 vom 7. November 2018. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert: 
 
Der erste Satz von Abschnitt 2.2 wird durch folgende Fassung ersetzt: 
 
Das Bauteil I besteht aus nichtrostendem Stahl mit einer Festigkeitsklasse ≥ S275. 

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt 
Abteilungsleiter 
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